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Militärischer Vürunterricht?

aba eusereis isch ämel au ohni
gross und schtarch worde!"

Versicherungspraxis
Wortgetreue Auszüge aus Schriftstücken, die
von Agenten und Versicherungsnehmern
eingegangen sind.

Ca. um 9 Uhr rief mir meine Frau,
es brenne. Ich aus dem Bett und das

Feuerhorn aus dem Kasten und blasen

war eins. Aus der Gaststube kamen junge
Leute, holten den Hydrantenwagen herbei

und ich immer noch im Hemd half
zwei Leitungen erstellen, selber
angeschraubt und Wasser gegeben.

e Brille wöt-i
vom Brille -Götti

OPTIK ER # BAHNHOFSTR, 98 »ZUR IC M

Meine Frau erwachte erst durch
den Brandgeruch und die aufschlagenden
Flammen. In ihrem Schrecken packte sie
das brennende Fell und eilte damit, da
nicht mehr zu retten war, in den Ofen.
So entstand kein weiterer Schaden.

Original Senglet-Liqueurs
für die Gäste - das Beste!

SENGLET
heisst Qualität

Jeder Weltmarke
ebenbürtig!

Aniselte superfein - Banane echt - Cherry-Brandy
Curaçao orange - Crème de Kirsch - Mandarine
Walliser Aprikosenliqueur - Danziger Ooldwasser

Clémentine, das Klostergeheimnis

Ich unterzeichneter Versicherungsnehmer

No. 587 trete hiermit persönlich

an die Direktion, betreff Gewährung um

einen kleinen Brandschaden.

Muß Ihnen wieder eine
Brandschadenanzeige schicken, die entstanden ist

durch eine Versicherungsnehmerin, die

eigentlich streng genommen wieder durch

Fahrlässigkeit entstanden ist. oI<*

Die wunderbare Aussicht auf Zürich

Wirtschaft zur Waid, Zürich 10
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